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VORBEREITUNGSDOKUMENT 
ERKLÄRUNG ZUR STEUER DER NATÜRLICHEN PERSONEN 

 

Steuerjahr 2024 – Einkünfte des Jahres 2023 
 

TEIL 2 
__________________ 

 

Füllen Sie weiter unten die Rahmen aus, die Sie betreffen. 
(Lesen Sie bitte zuerst aufmerksam die Erläuterungen) 

 
▲ Achtung: Wenn 2 Antwortspalten vorgesehen sind, müssen Sie Ihre Angaben wie folgt eingeben. 

Wenn Sie allein eine Erklärung einreichen Nur in die linke Spalte 
 

 Wenn Sie eine gemeinsame Erklärung mit Ihrem Ehepartner 
oder gesetzlich zusammenwohnenden Partner einreichen 

 

Die Angaben des/der  
Älteren in die linke Spalte 

Die Angaben des/der  
Jüngeren in die rechte Spalte 

 

 
Dies gilt auch für verheiratete Personen und gesetzlich 

zusammenwohnende Personen unterschiedlichen 
Geschlechts.  

 

 

 

Rahmen XIV – BERUF UND UNTERNEHMENSNUMMER 

1. 2023 ausgeübter Beruf:   .......................................................................    .......................................................................  

   .......................................................................    .......................................................................  

2. Unternehmensnummer:   .......................................................................    .......................................................................  

 

Rahmen XV – VERSCHIEDENE EINKÜNFTE 

A. VERSCHIEDENE EINKÜNFTE AUS BEWEGLICHEM VERMÖGEN   

 1. Einkünfte, deren Erklärung fakultativ ist   
  a) Lose in Bezug auf Anleihepapiere ausländischer Herkunft, die 

über einen in Belgien ansässigen Vermittler mit Einbehaltung 
des Mobiliensteuervorabzugs eingelöst oder bezogen wurden: 1176-85  ............................  2176-55  ............................ 

  b) Entschädigungen für fehlende Kupons oder fehlende Lose aus 
Finanzinstrumenten, die Gegenstand einer Vereinbarung über 
die Leistung dinglicher Sicherheiten oder eines ab dem 
01.02.2005 abgeschlossenen Darlehens sind:   

    1) mit Mobiliensteuervorabzug von 30 %: 1127-37  ............................  2127-07  ............................ 
   2) mit Mobiliensteuervorabzug von 20 %: 1126-38  ............................  2126-08  ............................ 
    3) mit Mobiliensteuervorabzug von 15 %: 1128-36  ............................  2128-06  ............................ 
    4) mit Mobiliensteuervorabzug von 5 %: 1122-42  ............................  2122-12  ............................ 
 2. Einkünfte, die erklärt werden müssen 

  a) Untervermietung oder Abtretung des Mietvertrags über 
möblierte oder nicht möblierte unbewegliche Güter:   

   1) Einkünfte (brutto): 1180-81  ............................  2180-51  ............................ 
   2) tatsächliche Kosten, einschließlich der von Ihnen gezahlten 

Mieten und Mietnebenkosten: 1181-80  ............................  2181-50  ............................ 
  b) Überlassung des Rechts, Plakate oder andere Werbeträger 

anzubringen: 

  

   1) Gesamtbetrag der erhaltenen Beträge und Vorteile 
(Bruttobetrag): 1184-77  ............................  2184-47  ............................ 

   2) tatsächliche Kosten (nur auszufüllen, wenn Sie die 
Anwendung des gesetzlichen Pauschalbetrags von 5 % 
nicht wünschen): 1185-76  ............................  2185-46  ............................ 

  c) Lose in Bezug auf Anleihepapiere ausländischer Herkunft, die 
nicht in Belgien eingelöst wurden: 1178-83  ............................  2178-53  ............................ 

  d) Aus der Verpachtung von Jagd-, Fischerei- oder 
Vogelfangrechten eingenommene Beträge: 1188-73  ............................  2188-43  ............................ 

  e) Entschädigungen für fehlende Kupons oder fehlende Lose in 
Bezug auf Finanzinstrumente, die Gegenstand einer 
Vereinbarung über die Leistung dinglicher Sicherheiten oder 
eines ab dem 01.02.2005 abgeschlossenen Darlehens sind, 
auf die der Mobiliensteuervorabzug nicht einbehalten wurde 
und die:   

    1) steuerpflichtig sind zu 30 %: 1197-64  ............................  2197-34  ............................ 
    2) steuerpflichtig sind zu 20 %: 1189-72  ............................  2189-42  ............................ 
    3) steuerpflichtig sind zu 15 %: 1198-63  ............................  2198-33  ............................ 
    4) steuerpflichtig sind zu 5 %: 1187-74  ............................  2187-44  ............................ 

(Siehe Fortsetzung von Rahmen XV auf der nachfolgenden Seite.) N
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B. SONSTIGE VERSCHIEDENE EINKÜNFTE   

 1. Gewinne oder Profite aus Dienstleistungen im Rahmen der 
Sharing Economy und Vergütungen für Vereinstätigkeiten:   

  a) Gewinne oder Profite aus Dienstleistungen im Rahmen der 
Sharing Economy:   

   1) Bruttobetrag: 1460-92  ............................  2460-62  ............................ 
   2) Berufssteuervorabzug: 1461-91  ............................  2461-61  ............................ 
  b) Vergütungen für Vereinstätigkeiten (Bruttobetrag): 1462-90  ............................  2462-60  ............................ 
  c) Wenn unter a Gewinne oder Profite ausländischer Herkunft erfasst sind, vermerken Sie: 

 Land:  ..........................  Code:   ...............  Betrag:  ...................................  Im Ausland besteuert? □ Ja □ Nein 

   ..........................    ...............    ...................................   □ Ja □ Nein 

 2. Gewinne oder Profite aus zufälligen oder gelegentlichen 
Leistungen, Geschäften, Spekulationen oder Diensten (die nicht 
unter 1 hiervor bezeichnet sind):   

  a) Mehrwerte auf Wertpapiere und Effekte (die nicht unter 8 und 9 
hiernach bezeichnet sind):   

   1) Bruttobetrag: 1440-15  ............................  2440-82  ............................ 
   2) Kosten: 1441-14  ............................  2441-81  ............................ 
  b) sonstige:   
   1) Bruttobetrag: 1200-61  ............................  2200-31  ............................ 
   2) Kosten: 1201-60  ............................  2201-30  ............................ 
  c) noch nicht abgezogene Verluste aus den vorangegangenen 

5 Jahren in Bezug auf die unter 2 genannten Leistungen, 
Geschäfte, Spekulationen oder Dienste: 1202-59  ............................  2202-29  ............................ 

 d) Wenn unter a und b Gewinne oder Profite ausländischer Herkunft und diesbezügliche Kosten erfasst sind, vermerken Sie: 

  Land:  .........................  Code:   ...............  Betrag:  ...................................  Im Ausland besteuert? □ Ja □ Nein 

     .........................    ...............    ...................................   □ Ja □ Nein 

 3. Wissenschaftlern, Schriftstellern oder Künstlern zuerkannte 
Preise, Zuschüsse, Renten oder Pensionen:   

  a) steuerpflichtiger Betrag: 1203-58  ............................  2203-28  ............................ 
  b) Berufssteuervorabzug: 1204-57  ............................  2204-27  ............................ 
 c) Wenn unter a Einkünfte ausländischer Herkunft erfasst sind, vermerken Sie: 

  Land:  .................................................  Code:   ......................  Betrag:  ...............................  
    .................................................    ......................     ...............................  

 4. Prämien für sportliche Leistungen bei Olympischen Spielen, 
Paralympischen Spielen, Weltmeisterschaften, Europa- oder 
anderen Kontinentalmeisterschaften (maximal 56.170 Euro):   

  a) Bruttobetrag: 1463-89  ............................  2463-59  .......................  

  b) Berufssteuervorabzug: 1464-88  ............................  2464-58  .......................  

  c) Wenn unter a Prämien ausländischer Herkunft erfasst sind, für die Sie Anspruch auf eine getrennte Besteuerung zum Satz von 
0 % haben, vermerken Sie: 

  Land:  .................................................  Code:   ......................  Betrag:  ...............................  

   .................................................   ......................   ...............................  
 5. Forschern zuerkannte persönliche Vergütungen aus der 

Verwertung von Erfindungen:   
  a) Bruttobetrag: 1209-52  ............................  2209-22  ............................ 
  b) Berufssteuervorabzug: 1210-51  ............................  2210-21  ............................ 
 c) Wenn unter a Vergütungen ausländischer Herkunft erfasst sind, für die Sie Anspruch auf eine getrennte Besteuerung zum Satz 

von 0 % haben, vermerken Sie: 

  Land:  .................................................  Code:   ......................  Betrag:  ...............................  
    .................................................    ......................    ...............................  

 6. Abtretung von in Belgien gelegenen Grundstücken oder von 
dinglichen Rechten an solchen Grundstücken:    

  a) Mehrwerte, steuerpflichtig zu 33 %: 1205-56  ............................  2205-26  ............................ 
  b) Mehrwerte, steuerpflichtig zu 16,5 %: 1206-55  ............................  2206-25  ............................ 
  c) Verluste 2023: 1207-54  ............................  2207-24  ............................ 
  d) noch nicht abgezogene Verluste aus den vorangegangenen 

5 Jahren: 1208-53  ............................  2208-23  ............................ 
 7. Abtretung von in Belgien gelegenen Gebäuden oder von 

dinglichen Rechten an solchen Gebäuden:    

  a) steuerpflichtige Mehrwerte: 1171-90  ............................  2171-60  ............................ 
  b) Verluste 2023: 1172-89  ............................  2172-59  ............................ 
  c) noch nicht abgezogene Verluste aus den vorangegangenen 

5 Jahren: 1173-88  ............................  2173-58  ............................ 
 8. Steuerpflichtiger Betrag der Mehrwerte auf Aktien oder Anteile, die 

außerhalb der normalen Verwaltung eines Privatvermögens 
verwirklicht wurden: 1169-92  ............................  2169-62  ............................ 

 9. Steuerpflichtiger Betrag der Mehrwerte, die bei einer vollständigen 
oder teilweisen Abtretung bedeutender Beteiligungen an 
außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums niedergelassene 
juristische Personen erzielt wurden: 1174-87  ............................  2174-57  ............................ 
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Rahmen XVI – ENTLOHNUNGEN VON UNTERNEHMENSLEITERN 

1. Entlohnungen:    
 a) gemäß Karten: (400)  ...........................  (400)  ...........................  
 (400)  ...........................  (400)  ...........................  
 (400)  ...........................  (400)  ...........................  

 b) die nicht auf einer Karte stehen:   ...........................    ...........................  

 c) Gesamtbetrag Rubrik a und b: 1400-55  ...........................  2400-25  ...........................  

2. Als Lohneinkünfte zu betrachtende Mieteinkünfte: 1401-54  ...........................  2401-24  ...........................  
3. Im Voraus gezahltes Urlaubsgeld: 1402-53  ...........................  2402-23  ...........................  
4. Abfindungsentschädigungen und Wiederbeschäftigungsentschädigungen: 1431-24  ...........................  2431-91  ...........................  
5. Einmalige ergebnisgebundene Vorteile: 1418-37  ...........................  2418-07  ...........................  
6. Für die Steuerbefreiung in Betracht kommende Entlohnungen für 

freiwillige Überstunden:   
 a) geleistet vom 01.07. bis einschließlich 31.12.2023 im Rahmen der 

Wirtschaftsbelebung:   
 1) Entlohnungen: 1425-30  ...........................  2425-97  ...........................  
 2) Überstunden: 1426-29  ...........................  2426-96  ...........................  
 b) die 2022 im Rahmen der Wirtschaftsbelebung geleistet wurden:   
 1) Entlohnungen: 1423-32  ...........................  2423-02  ...........................  
 2) Überstunden: 1424-31  ...........................  2424-01  ...........................  
 c) die vom 01.01. bis einschließlich 30.06.2021 bei Arbeitgebern der 

Schlüsselsektoren im Kampf gegen die COVID-19-Pandemie 
und/oder vom 01.07. bis einschließlich 31.12.2021 im Rahmen 
der Wirtschaftsbelebung geleistet wurden:   

 1) Entlohnungen: 1413-42  ...........................  2413-12  ...........................  
 2) Überstunden: 1414-41  ...........................  2414-11  ...........................  

7. Kaufkraftprämie, die für die Steuerbefreiung in Betracht kommt: 1429-12  ...........................  2429-93  ...........................  
8. Entlohnungen von Gelegenheitsarbeitnehmern im Horeca-Sektor, 

steuerpflichtig zum Satz von 33 %: 1422-33  ...........................  2422-03  ...........................  
9. Prämie, die ein zugelassener Allgemeinmediziner aus dem 

Impulsfonds für die Allgemeinmedizin für das Niederlassen in einem 
„vorrangigen” Gebiet erhalten hat: 1428-27  ...........................  2428-94  ...........................  

10. Nichteinbehaltene persönliche Sozialbeiträge: 1405-50  ...........................  2405-20  ...........................  
11. Sonstige Werbungskosten (nur auszufüllen, wenn Sie die Anwendung 

des gesetzlichen Pauschalbetrags nicht wünschen): 1406-49  ...........................  2406-19  ...........................  
12. Berufssteuervorabzug:   
 a) gemäß Karten: (407)  ...........................  (407)  ...........................  
 (407)  ...........................  (407)  ...........................  
 (407)  ...........................  (407)  ...........................  
 b) auf in Rubrik 1, b eingetragenes Urlaubsgeld, das nicht auf einer 

Karte steht:   ...........................    ...........................  

 c) Gesamtbetrag Rubrik 12, a und 12, b: 1407-48  ...........................  2407-18  ...........................  

13. Abzüge für ergänzende Pensionen:   

 a) gewöhnliche Beiträge und Prämien: 1408-47  ...........................  2408-17  ...........................  
 b) Beiträge und Prämien für die persönliche Weiterführung: 1412-43  ...........................  2412-13  ...........................  
 c) Beiträge und Prämien zur freien ergänzenden Altersversorgung 

für Lohnempfänger: 1421-34  ...........................  2421-04  ...........................  
14. Abzüge für den Sonderbeitrag zur sozialen Sicherheit: 1409-46  ...........................  2409-16  ...........................  
15. Entlohnungen von Unternehmensleitern, die im Rahmen eines 

Arbeitsvertrags als Selbstständiger im Nebenberuf oder als Student-
Selbstständiger beschäftigt sind:   

 a) gemäß Karten: (411)  ...........................  (411)  ...........................  
 (411)  ...........................  (411)  ...........................  
 (411)  ...........................  (411)  ...........................  
 b) in Rubrik 1, b und 2 eingetragene Entlohnungen, die nicht auf 

einer Karte stehen:   ...........................    ...........................  

 c) Gesamtbetrag Rubrik 15, a und 15, b: 1411-44  ...........................  2411-14  ...........................  

16. Arbeitsbonus: 1419-36  ...........................  2419-06  ...........................  
17. Wenn Sie in Rahmen IV, D, 1, a, 1, a, 1; D, 1, a, 1, c, 1 oder D, 1, a, 2 

Zusatzentschädigungen oder in Rahmen IV, E, 2, a, 1 oder E, 2, b, 1 einen 
Betriebszuschlag eingetragen haben und nach der Kündigung durch Ihren 
ehemaligen Arbeitgeber die Arbeit als Unternehmensleiter wieder aufgenommen 
haben, geben Sie hier den Gesamtbetrag der in den vorangehenden Rubriken 1 
und 2 eingetragenen Entlohnungen an, die Sie von der Gesellschaft bezogen 
haben, in der Sie die Arbeit wieder aufgenommen haben: 1417-38  ...........................  2417-08  ...........................  

18. Mobiliensteuervorabzug auf in Rubrik 1 angegebene Einkünfte aus Urheber-
rechten, ähnlichen Rechten, gesetzlichen Lizenzen und Zwangslizenzen: 1427-28  ...........................  2427-95  ...........................  

19. Geben Sie das Land, den Code, neben dem sie angegeben wurden (z. B. 1400-55), und den Betrag der in Rubrik 1 bis 11 eingetragenen 
Einkünfte ausländischer Herkunft (und diesbezügliche Kosten) an, für die Sie Anspruch auf eine Steuerermäßigung für Einkünfte 
ausländischer Herkunft (Einkünfte, die unter Progressionsvorbehalt steuerfrei sind, oder Einkünfte, für die die Steuer um die Hälfte 
ermäßigt wird) oder eine getrennte Besteuerung zum Satz von 0 % haben: 

 Land:  ................................................  Code:  ........................  Betrag:  ...............................  
   ................................................    ........................    ...............................  
20. Wenn Sie nur während eines Teils des Jahres Unternehmensleiter 

waren, vermerken Sie:  a) das Anfangsdatum (Tag, Monat, Jahr): 1415-40 l..ı..l..ı..l..ı..ı..ı..l 2415-10 l..ı..l..ı..l..ı..ı..ı..l 

      b) das Enddatum (Tag, Monat, Jahr): 1416-39 l..ı..l..ı..l..ı..ı..ı..l 2416-09 l..ı..l..ı..l..ı..ı..ı..l 
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Rahmen XVII – GEWINNE AUS INDUSTRIE-, HANDELS- ODER LANDWIRTSCHAFTSUNTERNEHMEN 

1. Bruttogewinn des eigentlichen Betriebs: 1600-49  ............................  2600-19  ............................  
2. Vorher steuerfreie Gewinne, die steuerpflichtig werden (außer Mehrwerte): 1601-48  ............................  2601-18  ............................  
3. Finanzerträge: 1602-47  ............................  2602-17  ............................  
4. Mehrwerte (nach Abzug der tatsächlichen Veräußerungskosten, wenn 

Sie den Abzug Ihrer tatsächlichen Werbungskosten wählen):   
 a) getrennt steuerpflichtig (zu 16,5 %): 1603-46  ............................  2603-16  ............................  
 b) global steuerpflichtig: 1604-45  ............................  2604-15  ............................  

5. Gewinne, die den tatsächlichen Veräußerungskosten von Aktiva 
entsprechen, auf die Sie während des Besteuerungszeitraums einen 
Mehrwert (steuerpflichtig oder nicht) verwirklicht haben und die zu einem 
früheren Zeitpunkt bereits in Abzug gebracht wurden (nicht auszufüllen, 
wenn Sie die Anwendung des gesetzlichen Pauschalbetrags wünschen): 1615-34  ............................  2615-04  ............................  

6. Entschädigungen:   
 a) getrennt steuerpflichtig zu 12,5 %: 1607-42  ............................  2607-12  ............................  
 b) getrennt steuerpflichtig zu 16,5 %:   
  1) finanzielle Leistungen im Rahmen der COVID-19-Überbrückungs-

maßnahmen (die nicht als Ersatzeinkünfte steuerpflichtig sind): 1636-13  ............................  2636-80  ............................  
  2) sonstige: 1605-44  ............................  2605-14  ............................  
 c) getrennt steuerpflichtig zu 33 %: 1618-31  ............................  2618-01  ............................  

 d) global steuerpflichtig:   
  1) finanzielle Leistungen im Rahmen der COVID-19-Überbrückungs-

maßnahmen (die nicht als Ersatzeinkünfte steuerpflichtig sind): 1637-12  ............................  2637-79  ............................  
  2) sonstige: 1610-39  ............................  2610-09  ............................  
7. Sozialbeiträge: 1632-17  ............................  2632-84  ............................  

8. Sonstige Werbungskosten (nicht auszufüllen, wenn Sie die 
Anwendung des gesetzlichen Pauschalbetrags wünschen):   

 a) Veräußerungskosten von Aktiva, auf die Sie während des 
Besteuerungszeitraums einen Mehrwert (steuerpflichtig oder nicht) 
verwirklicht haben: 1620-29  ............................  2620-96  ............................  

 b) Entlohnungen, die Ihrem mithelfenden Ehepartner oder gesetzlich 
zusammenwohnenden Partner zugewiesen wurden: 1611-38  ............................  2611-08  ............................  

 c) andere als die unter a und b genannten: 1606-43  ............................  2606-13  ............................  
9. Steuerfreie Wertminderungen und Rückstellungen: 1609-40  ............................  2609-10  ............................  

10. Steuerbefreiung von Erträgen, die infolge der Feststellung einer 
gütlichen Einigung oder der Homologierung eines 
Reorganisationsplans gebucht wurden: 1608-41  ............................  2608-11  ............................  

11. Steuerbefreiung für Zusatzpersonal, das im Export und im integralen 
Qualitätsmanagement beschäftigt ist: 1612-37  ............................  2612-07  ............................  

12. Steuerbefreiung für anderes Zusatzpersonal: 1613-36  ............................  2613-06  ............................  
13. Steuerbefreiung für die Beschäftigung von Praktikanten: 1622-27  ............................  2622-94  ............................  
14. Steuerbefreiung für Sozialverbindlichkeiten aufgrund des Einheitsstatuts: 1633-16  ............................  2633-83  ............................  
15. Investitionsabzug: 1614-35  ............................  2614-05  ............................  
16. Zuweisung an Ihren mithelfenden Ehepartner oder mithelfenden 

gesetzlich zusammenwohnenden Partner (diesen Betrag nur in die 
Spalte des zuteilenden Ehepartners oder zuteilenden gesetzlich 
zusammenwohnenden Partners eintragen): 1616-33  ............................  2616-03  ............................  

17. Gesamtbetrag der Einkünfte, die in Rubrik 1, 2, 3, 4, b, 5 und 6, d 
stehen und die als Selbstständiger im Nebenberuf oder als Student-
Selbstständiger erzielt wurden: 1617-32  ............................  2617-02  ............................  

18. Wenn Sie in Rahmen IV, D, 1, a, 1, a, 1; D, 1, a, 1, c, 1 oder D, 1, a, 2 
Zusatzentschädigungen oder in Rahmen IV, E, 2, a, 1 oder E, 2, b, 1 einen 
Betriebszuschlag eingetragen haben und Sie nach Ihrer Kündigung durch Ihren 
ehemaligen Arbeitgeber die Arbeit als Selbstständiger wieder aufgenommen 
haben, geben Sie hier den Gesamtbetrag der in den vorangehenden Rubriken 1, 
2, 3, 4, b, 5 und 6, d eingetragenen Einkünfte an, die Sie aus dieser neuen 
Tätigkeit als Selbstständiger bezogen haben: 1621-28  ............................  2621-95  ............................  

19. Geben Sie das Land, den Code, neben dem sie angegeben wurden (z. B. 1600-49), und den Betrag der in Rubrik 1 bis 16 eingetragenen 
Einkünfte ausländischer Herkunft (und diesbezügliche Kosten) an, für die Sie Anspruch auf eine Steuerermäßigung für Einkünfte 
ausländischer Herkunft (Einkünfte, die unter Progressionsvorbehalt steuerfrei sind, oder Einkünfte, für die die Steuer um die Hälfte 
ermäßigt wird) oder eine getrennte Besteuerung zum Satz von 0 % haben: 

 Land:  ................................................  Code:  ..............................  Betrag:  ...................................  
   ................................................    ..............................    ...................................  
   ................................................    ..............................    ...................................  

20. Falls in Rubrik 1 bis 16 Einkünfte oder Kosten erfasst sind, die aus einer Tätigkeit in Form einer nichtrechtsfähigen Vereinigung 
stammen, tragen Sie die genaue Art dieser Tätigkeit, den Code, neben dem die Einkünfte und Kosten stehen, und den Betrag ein. 

 Art:  .................................................................................. Code:  ...............................  Betrag:  ..............................................  
   ..................................................................................   ...............................    ..............................................  
   ..................................................................................   ...............................    ..............................................  
21. Betreffen die in Rubrik 20 vermerkten Beträge mehr als eine 

nichtrechtsfähige Vereinigung? 
1625-24 □ Ja 

1626-23 □ Nein 

2625-91 □ Ja 
2626-90 □ Nein 

 Wenn ja, halten Sie bitte das Detail der Beträge pro Vereinigung zur 
Verfügung der Steuerverwaltung. 

22. Enthalten die in Rubrik 20 angegebenen Beträge Einkünfte oder 
Kosten ausländischer Herkunft? 

1630-19 □ Ja 

1631-18 □ Nein 

2630-86 □ Ja 

2631-85 □ Nein 
 Wenn ja, halten Sie bitte das Detail der Beträge pro Herkunftsland zur 

Verfügung der Steuerverwaltung. 

23. Sollten Sie Ihren Beruf nur während eines Teils des Jahres ausgeübt 
haben, vermerken Sie:  a) das Anfangsdatum (Tag, Monat, Jahr): 1627-22 l..ı..l..ı..l..ı..ı..ı..l 2627-89 l..ı..l..ı..l..ı..ı..ı..l 

      b) das Enddatum (Tag, Monat, Jahr): 1628-21 l..ı..l..ı..l..ı..ı..ı..l 2628-88 l..ı..l..ı..l..ı..ı..ı..l 

24. Geben Sie die Adresse des Betriebssitzes an, wenn diese nicht mit der Adresse Ihres Wohnsitzes übereinstimmt: 
  ..................................................................................................................................................................................................................  
 (Partner)  ...................................................................................................................................................................................................  

  



 Rahmen XVIII – PROFITE AUS FREIEN BERUFEN, ÄMTERN, POSTEN  Seite 19 
ODER SONSTIGEN ERWERBSTÄTIGKEITEN 

1. Einnahmen aus der Berufsausübung (andere als in Rubrik 2 bis 4 erwähnt): 1650-96  ...........................  2650-66  ...........................  
2. Einnahmen von Sportlern für ihre sportlichen Aktivitäten: 1658-88  ...........................  2658-58  ...........................  
3. Einnahmen von Ausbildern, Trainern und Betreuern für ihre Tätigkeit 

zugunsten von Sportlern: 1659-87  ...........................  2659-57  ...........................  
4. Rückständige Honorare: 1652-94  ...........................  2652-64  ...........................  
5. Vorher steuerfreie Profite, die steuerpflichtig werden (außer Mehrwerte): 1651-95  ...........................  2651-65  ...........................  
6. Mehrwerte (nach Abzug der tatsächlichen Veräußerungskosten, wenn 

Sie den Abzug Ihrer tatsächlichen Werbungskosten wählen):   
 a) getrennt steuerpflichtig (zu 16,5 %): 1653-93  ...........................  2653-63  ...........................  
 b) global steuerpflichtig: 1654-92  ...........................  2654-62  ...........................  

7. Profite, die den tatsächlichen Veräußerungskosten von Aktiva 
entsprechen, auf die Sie während des Besteuerungszeitraums einen 
Mehrwert (steuerpflichtig oder nicht) verwirklicht haben und die zu 
einem früheren Zeitpunkt bereits in Abzug gebracht wurden (nicht 
auszufüllen, wenn Sie die Anwendung des gesetzlichen 
Pauschalbetrags wünschen): 1674-72  ...........................  2674-42  ...........................  

8. Entschädigungen und Prämien:   

 a) getrennt steuerpflichtig zu 16,5 %:   
  1) finanzielle Leistungen im Rahmen der COVID-19-Überbrückungs-

maßnahmen (die nicht als Ersatzeinkünfte steuerpflichtig sind): 1682-64  ...........................  2682-34  ...........................  
  2) sonstige: 1655-91  ...........................  2655-61  ...........................  
 b) getrennt steuerpflichtig zu 33 %: 1667-79  ...........................  2667-49  ...........................  
 c) global steuerpflichtig:    
 1) finanzielle Leistungen im Rahmen der COVID-19-Überbrückungs-

maßnahmen (die nicht als Ersatzeinkünfte steuerpflichtig sind): 1683-63  ...........................  2683-33  ...........................  
  2) sonstige: 1661-85  ...........................  2661-55  ...........................  
9. Sozialbeiträge: 1656-90  ...........................  2656-60  ...........................  

10. Sonstige Werbungskosten (nicht auszufüllen, wenn Sie die 
Anwendung des gesetzlichen Pauschalbetrags wünschen):   

 a) Veräußerungskosten von Aktiva, auf die Sie während des 
Besteuerungszeitraums einen Mehrwert (steuerpflichtig oder 
nicht) verwirklicht haben: 1675-71  ...........................  2675-41  ...........................  

 b) Entlohnungen, die Ihrem mithelfenden Ehepartner oder gesetzlich 
zusammenwohnenden Partner zugewiesen wurden: 1669-77  ...........................  2669-47  ...........................  

 c) andere als die unter a und b genannten: 1657-89  ...........................  2657-59  ...........................  
11. Steuerbefreiung für Zusatzpersonal: 1666-80  ...........................  2666-50  ...........................  
12. Steuerbefreiung für die Beschäftigung von Praktikanten: 1678-68  ...........................  2678-38  ...........................  
13. Steuerbefreiung für Sozialverbindlichkeiten aufgrund des Einheitsstatuts: 1681-65  ...........................  2681-35  ...........................  
14. Investitionsabzug: 1662-84  ...........................  2662-54  ...........................  
15. Zuweisung an Ihren mithelfenden Ehepartner oder mithelfenden 

gesetzlich zusammenwohnenden Partner (diesen Betrag nur in die 
Spalte des zuteilenden Ehepartners oder zuteilenden gesetzlich 
zusammenwohnenden Partners eintragen): 1663-83  ...........................  2663-53  ...........................  

16. Gesamtbetrag der Einkünfte, die in Rubrik 1, 5, 6, b, 7 und 8, c stehen 
und die als Selbstständiger im Nebenberuf oder als Student-
Selbstständiger erzielt wurden: 1668-78  ...........................  2668-48  ...........................  

17. Wenn Sie in Rahmen IV, D, 1, a, 1, a, 1; D, 1, a, 1, c, 1 oder D, 1, a, 2 
Zusatzentschädigungen oder in Rahmen IV, E, 2, a, 1 oder E, 2, b, 1 
einen Betriebszuschlag eingetragen haben und Sie nach Ihrer 
Kündigung durch Ihren ehemaligen Arbeitgeber die Arbeit als 
Selbstständiger wieder aufgenommen haben, geben Sie hier den 
Gesamtbetrag der in den vorangehenden Rubriken 1, 5, 6, b, 7 und 
8, c eingetragenen Einkünfte an, die Sie aus dieser neuen Tätigkeit 
als Selbstständiger bezogen haben: 1676-70  ...........................  2676-40  ...........................  

18. Geben Sie das Land, den Code, neben dem sie angegeben wurden (z. B. 1650-96), und den Betrag der in Rubrik 1 bis 15 eingetragenen 
Einkünfte ausländischer Herkunft (und diesbezügliche Kosten) an, für die Sie Anspruch auf eine Steuerermäßigung für Einkünfte 
ausländischer Herkunft (Einkünfte, die unter Progressionsvorbehalt steuerfrei sind, oder Einkünfte, für die die Steuer um die Hälfte 
ermäßigt wird) oder eine getrennte Besteuerung zum Satz von 0 % haben: 

 Land:  ................................................  Code:  ........................  Betrag:  ...................................  

   ................................................    ........................    ...................................  

   ................................................    ........................    ...................................  

19. Falls in Rubrik 1 bis 15 Einkünfte oder Kosten erfasst sind, die aus einer Tätigkeit in Form einer nichtrechtsfähigen Vereinigung 
stammen, tragen Sie die genaue Art dieser Tätigkeit, den Code, neben dem die Einkünfte und Kosten stehen, und den Betrag ein. 

 Art:  .....................................................................................  Code:  ...........................  Betrag:  ......................................  

   .....................................................................................    ...........................    ......................................  

   .....................................................................................    ...........................    ......................................  

20. Betreffen die in Rubrik 19 vermerkten Beträge mehr als eine 
nichtrechtsfähige Vereinigung? 

1670-76 □ Ja 

1671-75 □ Nein 
2670-46 □ Ja 

2671-45 □ Nein 
 Wenn ja, halten Sie bitte das Detail der Beträge pro Vereinigung zur 

Verfügung der Steuerverwaltung. 

21. Enthalten die in Rubrik 19 angegebenen Beträge Einkünfte oder 
Kosten ausländischer Herkunft? 

1679-67 □ Ja 

1680-66 □ Nein 
2679-37 □ Ja 

2680-36 □ Nein 
 Wenn ja, halten Sie bitte das Detail der Beträge pro Herkunftsland zur 

Verfügung der Steuerverwaltung. 

22. Sollten Sie Ihren Beruf nur während eines Teils des Jahres ausgeübt 
haben, vermerken Sie:  a) das Anfangsdatum (Tag, Monat, Jahr): 1672-74 l..ı..l..ı..l..ı..ı..ı..l 2672-44  l..ı..l..ı..l..ı..ı..ı..l 

      b) das Enddatum (Tag, Monat, Jahr): 1673-73 l..ı..l..ı..l..ı..ı..ı..l 2673-43  l..ı..l..ı..l..ı..ı..ı..l 
23. Geben Sie die Adresse des Berufssitzes an, wenn diese nicht mit der Adresse Ihres Wohnsitzes übereinstimmt: 

  ..................................................................................................................................................................................................................  

 (Partner)  ...................................................................................................................................................................................................  
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Rahmen XIX – AN EINE SELBSTSTÄNDIGE BERUFSTÄTIGKEIT GEBUNDENE VORABZÜGE  

1. Mobiliensteuervorabzug: 1756-87  ............................  2756-57  ............................  
2. Pauschalanteil der ausländischen Steuer: 1757-86  ............................  2757-56  ............................  
3. Berufssteuervorabzug: 1758-85  ............................  2758-55  ............................  

4. Steuergutschrift für Eigenmittelzuwachs: 1759-84  ............................  2759-54  ............................  

5. Steuergutschrift für die Erhöhung der gemäß KAA Nr. 164 gewährten 
Fahrrad-Kilometerentschädigung 1760-83  ............................  2760-53  ............................  

 

Rahmen XX – ENTLOHNUNGEN DER MITHELFENDEN EHEPARTNER UND GESETZLICH 
ZUSAMMENWOHNENDEN PARTNER 

1. Entlohnungen, die Ihnen von Ihrem Ehepartner oder gesetzlich 
zusammenwohnenden Partner zugewiesen wurden: 1450-05  ............................  2450-72  ............................  

2. Sozialbeiträge: 1451-04  ............................  2451-71  ............................  
3. Sonstige eigene Werbungskosten (nur auszufüllen, wenn Sie die 

Anwendung des gesetzlichen Pauschalbetrags nicht wünschen): 1452-03  ............................  2452-70  ............................  
4. In Rubrik 1 bezeichnete Entlohnungen, die Ihnen im Rahmen einer 

beruflichen Tätigkeit zugewiesen wurden, die Ihr Ehepartner oder 
gesetzlich zusammenwohnender Partner als Selbstständiger im 
Nebenberuf oder als Student-Selbstständiger ausübt: 1453-02  ............................  2453-69  ............................  

5. Geben Sie das Land, den Code, neben dem sie angegeben wurden (z. B. 1450-05), und den Betrag der in Rubrik 1 bis 3 vermerkten 
Einkünfte und Kosten an, die sich auf von Ihrem Ehepartner oder gesetzlich zusammenwohnenden Partner erhaltene Einkünfte 
ausländischer Herkunft beziehen, für die Sie Anspruch auf eine Steuerermäßigung für Einkünfte ausländischer Herkunft haben 
(Einkünfte, die unter Progressionsvorbehalt steuerfrei sind, oder Einkünfte, für die die Steuer um die Hälfte ermäßigt wird): 

 Land:  ................................................  Code:  ........................  Betrag:  ...................................  

   ................................................    ........................    ...................................  

   ................................................    ........................    ...................................  

6. Sollten Sie Ihrem Ehepartner oder gesetzlich zusammenwohnenden 
Partner nur während eines Teils des Jahres bei der Ausübung seiner 
beruflichen Tätigkeit geholfen haben, vermerken Sie: 
   a) das Anfangsdatum (Tag, Monat, Jahr): 1455-97 l..ı..l..ı..l..ı..ı..ı..l 2455-67 l..ı..l..ı..l..ı..ı..ı..l 

    b) das Enddatum (Tag, Monat, Jahr): 1456-96 l..ı..l..ı..l..ı..ı..ı..l 2456-66 l..ı..l..ı..l..ı..ı..ı..l 
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Rahmen XXI – GEWINNE UND PROFITE AUS EINER VORHERIGEN BERUFSTÄTIGKEIT 

1. Einstellungsmehrwerte (nach Abzug der tatsächlichen 
Veräußerungskosten):   

 a) getrennt steuerpflichtig zu 10 %: 1686-60  ..........................  2686-30  ..........................  
 b) getrennt steuerpflichtig zu 16,5 %: 1690-56  ..........................  2690-26  ..........................  
 c) getrennt steuerpflichtig zu 33 %: 1691-55  ..........................  2691-25  ..........................  
 d) global steuerpflichtig: 1692-54  ..........................  2692-24  ..........................  

2. Gewinne und Profite, die den tatsächlichen Veräußerungskosten von 
Aktiva entsprechen, auf die Sie nach der Einstellung einen 
Einstellungsmehrwert (steuerpflichtig oder nicht) verwirklicht haben und 
die zu einem früheren Zeitpunkt bereits in Abzug gebracht wurden: 1693-53  ..........................  2693-23  ..........................  

3. Prämien und Entschädigungen:   
 a) getrennt steuerpflichtig zu 12,5 %: 1687-59  ..........................  2687-29  ..........................  
 b) getrennt steuerpflichtig zu 16,5 %: 1694-52  ..........................  2694-22  ..........................  
4. Nach der Einstellung erzielte oder festgestellte Gewinne und Profite 

(außer in Rubrik 1 bis 3, 5 und 6 erwähnte Einkünfte und 
Entschädigungen für einen zeitweiligen Gewinn- oder Profitausfall): 1695-51  ..........................  2695-21  ..........................  

5. Profite, die ein Sportler aus sportlichen Aktivitäten im Rahmen einer 
früheren Berufstätigkeit nach deren Einstellung erhalten hat: 1688-58  ..........................  2688-28  ..........................  

6. Profite, die ein Ausbilder, Trainer oder Betreuer von Sportlern aus 
Tätigkeiten im Rahmen einer früheren Berufstätigkeit nach deren 
Einstellung erhalten hat: 1689-57  ..........................  2689-27  ..........................  

7. Tatsächliche Werbungskosten, die nach der Einstellung gezahlt oder 
getragen wurden:   

 a) Veräußerungskosten von Aktiva, auf die Sie während des 
Besteuerungszeitraums einen Mehrwert (steuerpflichtig oder nicht) 
verwirklicht haben:  1696-50  ..........................  2696-20  ..........................  

 b) andere als die unter a genannten: 1697-49  ..........................  2697-19  ..........................  
8. Wenn Sie in Rahmen IV, D, 1, a, 1, a, 1; D, 1, a, 1, c, 1 oder D, 1, a, 2 

Zusatzentschädigungen oder in Rahmen IV, E, 2, a, 1 oder E, 2, b, 1 
einen Betriebszuschlag eingetragen haben und Sie nach Ihrer 
Kündigung durch Ihren ehemaligen Arbeitgeber die Arbeit als 
Selbstständiger wieder aufgenommen haben, geben Sie hier die in der 
vorangehenden Rubrik 1, d eingetragenen Einkünfte an, die Sie aus 
dieser „neuen“ Tätigkeit als Selbstständiger bezogen haben: 1698-48  ..........................  2698-18  ..........................  

9. Geben Sie das Land, den Code, neben dem sie angegeben wurden (z. B. 1686-60), und den Betrag der in Rubrik 1 bis 7 eingetragenen 
Einkünfte ausländischer Herkunft (und diesbezügliche Kosten) an, für die Sie Anspruch auf eine Steuerermäßigung für Einkünfte 
ausländischer Herkunft (Einkünfte, die unter Progressionsvorbehalt steuerfrei sind, oder Einkünfte, für die die Steuer um die Hälfte 
ermäßigt wird) oder eine getrennte Besteuerung zum Satz von 0 % haben: 

 Land:  ................................................  Code:  ........................  Betrag:  ...............................  

   ................................................    ........................    ...............................  

   ................................................    ........................    ...............................  

10. Wenn Sie in Rubrik 7, b einen Betrag eingetragen haben, der aus einer vorher ausgeübten Tätigkeit in Form einer nichtrechtsfähigen 
Vereinigung stammt, und wenn das Ergebnis der in den Rubriken 1 bis 6 und 7, b (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7, b) eingetragenen Einkünfte 
und Kosten einen Verlust ergibt, geben Sie den Betrag dieses Verlusts und die genaue Art dieser Tätigkeit an und halten Sie das Detail 
dieser Beträge pro nichtrechtsfähiger Vereinigung und Herkunftsland geordnet zur Verfügung der Steuerverwaltung. 

 Verluste in der linken Spalte:  ..............................................  Art:  ......................................................................  

 Verluste in der rechten Spalte:   ..............................................  Art:   ......................................................................  

 

Rahmen XXII – ERSTE NIEDERLASSUNG ALS SELBSTSTÄNDIGER 

Falls Sie sich 2021, 2022 oder 2023 zum ersten Mal hauptberuflich als 
Selbstständiger niedergelassen haben, vermerken Sie hier das 
Anfangsdatum dieser Tätigkeit (Tag, Monat, Jahr): 1552-97 l..ı..l..ı..l..ı..ı..ı..l 2552-67 l..ı..l..ı..l..ı..ı..ı..l 

 
 
 
Anzahl beigefügter Blätter: ……. Datum: …………………………………. 
 
 
 
 

 

▲ ACHTUNG! WENN SIE EINE ERKLÄRUNG AUF PAPIER EINREICHEN, 
DENKEN SIE BITTE DARAN: 

 
- die Angaben, die Sie in Rahmen XIV des vorliegenden Vorbereitungsdokuments eingetragen haben, (unten) auf die Vorderseite dieser 

Erklärung zu übertragen, 

- die Beträge und anderen Angaben, die Sie in Teil 2 dieses Vorbereitungsdokuments neben die vorgedruckten sechsstelligen Codes 
(z. B. 1400-55) eingetragen haben, zusammen mit diesen sechsstelligen Codes auf die Innenseiten dieser Erklärung zu übertragen, 

- die Angaben, für die keine Codes in Teil 2 dieses Vorbereitungsdokuments vorgedruckt sind (z. B. Rahmen XVI, Rubrik 19), in die 
entsprechenden Rahmen und Rubriken auf der Rückseite dieser Erklärung zu übertragen. 

 



 

 


